
Handlungsempfehlungen und Gestaltungshinweise zum Jahresende 2012 
 
Ab 1.1.2013 müssen Unternehmer Steuer-
anmeldungen mit Zertifikat übermitteln  
 
Bereits jetzt sind Unternehmer und Arbeitgeber ge-
setzlich verpflichtet, ihre Steueranmeldungen elekt-
ronisch an das Finanzamt zu übermitteln. Ab dem 
1.1.2013 müssen Umsatzsteuer-Voranmeldungen 
und Lohnsteueranmeldungen zwingend authenti-
fiziert übermittelt werden. 
 
Von der Verpflichtung zur Übermittlung mit Si-
cherheitszertifikat sind daher auch schon die 
Steuer(vor)anmeldungen für den Dezember 2012 
betroffen, da diese erst nach Ablauf des Monats 
und somit in 2013 zu übermitteln sind. Sollte die 
Registrierung bis dahin nicht erfolgt sein und die 
Steuer(vor)anmeldung aus diesem Grunde erst 
nach der gesetzlichen Abgabefrist dem Finanz-
amt übermittelt werden, so muss der Unterneh-
mer mit der Festsetzung eines Verspätungszu-
schlags rechnen. Dieser kann bis zu 10 % der an-
gemeldeten Steuer betragen. 
 
Das für die authentifizierte Übermittlung erforderli-
che Zertifikat erhalten Unternehmen und Arbeitge-
ber im ELSTER-Online-Portal unter 
www.elsteronline.de/eportal in der Rubrik Registrie-
rung. Damit die Steueranmeldungen auch künftig 
rechtzeitig und richtig an die Finanzverwaltung 
übermittelt werden, empfiehlt es sich, die Registrie-
rung bereits jetzt schon vorzunehmen. Bei der au-
thentifizierten Übermittlung ist die elektronische 
Identität des Datenübermittlers jederzeit feststellbar. 
Bei der Registrierung sollten sich insbesondere Ar-
beitgeber für ein „nicht persönliches Zertifikat“ (Or-
ganisationszertifikat) unter Verwendung der Steuer-
nummer des Unternehmens entscheiden. 
 
 
Einführung der elektronischen  
Lohnsteuerkarte 
 
Der Übergang vom papiergebundenen Verfahren 
zum neuen elektronischen Verfahren ELStAM 
(Elektronische Lohnsteuer-Abzugsmerkmale) ist 
nunmehr für das Jahr 2013 vorgesehen. Er wird 
schrittweise vollzogen. Dadurch soll allen Beteilig-
ten ein reibungsloser Übergang in das neue Verfah-
ren ermöglicht werden.  
 
Die Lohnsteuerkarte 2010 behält bis zur erstmaligen 
Anwendung der elektronischen Lohnsteuerabzugs-
merkmale im Jahr 2013 weiter ihre Gültigkeit. Der 
Arbeitgeber muss daher die Lohnsteuerkarte des 
Jahres 2010 bis zur Einführung des elektroni-
schen Verfahrens aufbewahren. Erst nach Einfüh-
rung des elektronischen Verfahrens darf die Lohn-
steuerkarte vernichtet werden.  

 
Flexible Regelung für Arbeitgeber: Arbeitgeber, 
die das elektronische Verfahren nutzen, können die 
von der Finanzverwaltung bereitgestellten elektroni-
schen Lohnsteuer-Abzugsmerkmale ihrer Arbeit-
nehmer, wie z. B. die Steuerklasse und Freibeträge, 
abrufen. Dazu benötigen sie lediglich dessen Identi-
fikationsnummer sowie Geburtsdatum. Der Abruf 
der Daten durch den Arbeitgeber ist freiwillig ab 
1.11.2012 möglich. Ab 1.1.2013 besteht zwar für 
jeden Arbeitgeber die Pflicht, das Verfahren zu nut-
zen. Die Finanzverwaltung gewährt jedoch eine Ku-
lanzfrist bis zum 31.12.2013.  
Jeder Arbeitgeber kann in diesem Zeitraum selbst 
entscheiden, wann er mit der Nutzung beginnt oder 
ob er das Verfahren zunächst nur für einen Mitarbei-
ter oder aber gleich für mehrere Arbeitnehmer 
durchlaufen lassen möchte. Es muss jedoch mindes-
tens eine Abrechnung pro Arbeitnehmer in 2013 mit 
ELStAM erfolgen. Als spätester Umstiegszeit-
punkt muss die Lohnabrechnung 12/2013 ge-
wählt werden!  
 
Erleichterungen für Arbeitnehmer: Seit dem 
13.9.2012 sind die ELStAM für den Abruf durch die 
Arbeitnehmer auf der Internetseite „www.elster.de” 
freigeschaltet. Im Rahmen des Registrierungsverfah-
rens erhält der Arbeitnehmer eine PIN, die ihm an 
seinen Hauptwohnsitz geschickt wird und durch die 
nur er Einsicht in sämtliche gespeicherten Daten er-
hält. Der Arbeitnehmer muss dem für ihn zuständi-
gen Finanzamt gegenüber nur noch tätig werden, 
wenn sich die persönlichen Verhältnisse in Bezug 
auf die vorhandenen Daten geändert haben.  
 
Bitte beachten Sie! In der Vergangenheit übernahm 
das Finanzamt die Freibeträge aus den Vorjahren 
automatisch. Die auf der Lohnsteuerkarte 
2010/Ersatzbescheinigung 2011 bzw. 2012 für den 
Übergangszeitraum eingetragenen Freibeträge und 
antragsgebundenen Kinderzähler (z. B. für Kinder, 
die zu Beginn des Kalenderjahres 2012 oder zu Be-
ginn des Kalenderjahres 2013 das 18. Lebensjahr 
vollendet haben oder Pflegekinder) gelten im elekt-
ronischen Abrufverfahren grundsätzlich nicht 
weiter. Folglich sind diese für das Kalenderjahr 
2013 beim zuständigen Finanzamt neu zu beantra-
gen. Diese Anträge können und sollten jetzt schon 
gestellt werden, um steuerliche Nachteile zu ver-
meiden. Sie sind aber – spätestens bis zum 
30.11.2013 – auf amtlichen Vordrucken zu stel-
len. Arbeitgeber sollten ihre Arbeitnehmer dar-
über persönlich oder über einen Aushang zwin-
gend informieren!  
 
 
Die elektronische Bilanz (E-Bilanz) – eine 
Herausforderung   



 
Bilanzierende Unternehmen müssen für die Wirt-
schaftsjahre ab 2013 Bilanz sowie Gewinn- und 
Verlustrechnung nach amtlich vorgeschriebener 
Gliederung an die Finanzverwaltung elektronisch 
übermitteln.  
 
Dies gilt unabhängig von der Rechtsform und der 
Größenklasse des bilanzierenden Unternehmens. 
Auch die anlässlich einer Betriebsveräußerung, 
Betriebsaufgabe, Änderung der Gewinnermitt-
lungsart, eines Gesellschafterwechsels oder in 
Umwandlungsfällen aufzustellende Bilanz (E-
Bilanz) ist durch Datenfernübertragung an die 
Finanzverwaltung zu übermitteln.  
 
Das Bundesfinanzministerium hat das Anwendungs-
schreiben zur elektronischen Übermittlung von Bi-
lanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen ver-
öffentlicht. Auch die anzuwendende Gliederung für 
Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung – die 
sog. Taxonomie – steht nun fest. Die neue Taxono-
mie steht unter www.esteuer.de zum Abruf bereit. 
Sie gilt für die Bilanzen der Wirtschaftsjahre ab 
2012 und so lange, bis eine aktualisierte Taxonomie 
veröffentlicht wird. Voraussichtlich ab November 
2012 wird die Übermittlungsmöglichkeit mit dieser 
neuen Taxonomie gegeben sein.  
 
Die noch verbleibende Übergangszeit müssen Un-
ternehmen nun nutzen, um nach einer gründli-
chen Analyse die notwendigen Umstellungen in 
Rechnungswesen und Datenverarbeitung in Zu-
sammenarbeit mit den externen Stellen (Soft-
warelieferant) und mit uns vorzunehmen!  
 
	
Geringwertige Wirtschaftsgüter 
 
Selbstständig nutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter 
des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und 
Herstellungskosten 410 € nicht übersteigen, können 
seit dem 1.1.2010 im Jahr der Anschaffung oder 
Herstellung sofort abgeschrieben werden. Wird die 
Sofortabschreibung in Anspruch genommen, sind 
GWG, die den Betrag von 150 € übersteigen, in ei-
nem laufenden Verzeichnis zu erfassen, es sei denn, 
diese Angaben sind aus der Buchführung ersichtlich. 
Entscheidet sich der Unternehmer für die Sofortab-
schreibung der GWG unter 410 €, gelten für Wirt-
schaftsgüter über 410 € die allgemeinen Abschrei-
bungsregelungen. 
 
Sammelposten: Nach wie vor besteht die Möglich-
keit, GWG über 150 € und unter 1.000 € in einen 
jahresbezogenen Sammelposten einzustellen und 
über 5 Jahre abzuschreiben. Sie brauchen dann nicht 
in ein laufendes Verzeichnis aufgenommen werden. 
Der Unternehmer kann auch Wirtschaftsgüter unter 
150 € in den Sammelposten aufnehmen. 

 
Anmerkung: Es gilt zu beachten, dass das Wahl-
recht für die Sofortabschreibung oder den Sammel-
posten für alle in einem Wirtschaftsjahr angeschaff-
ten Wirtschaftsgüter von 150 € bis 1.000 € nur ein-
heitlich ausgeübt werden kann. 
 
 
Sonderabschreibung für kleine und  
mittlere Unternehmen 
 
Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von 
der Sonderabschreibung von bis zu 20 %. Werden 
bewegliche Wirtschaftsgüter wie z. B. Maschinen 
angeschafft, können – unter weiteren Voraussetzun-
gen – im Jahr der Anschaffung oder Herstellung so-
wie in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zur 
normalen Abschreibung zusätzlich Sonderabschrei-
bungen in Höhe von insgesamt bis zu 20 % in An-
spruch genommen werden. Der Unternehmer kann 
entscheiden, in welchem Jahr er wie viel Prozent der 
Sonderabschreibung beanspruchen will und damit 
die Höhe des Gewinns steuern. 
 
Die für die Inanspruchnahme der Vergünstigung re-
levanten Betriebsvermögensgrenzen beträgt bei Bi-
lanzierenden 235.000 € bzw. 125.000 € bei Betrie-
ben der Land- und Forstwirtschaft; die Gewinngren-
zen bei Einnahme-Überschuss-Rechnern 100.000 €.  
 
	
Investitionsabzugsbetrag in Anspruch 
nehmen - wenn sinnvoll 
 
Steuerpflichtige können für neue oder gebrauchte 
bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, 
die sie anschaffen oder herstellen wollen – unter 
weiteren Voraussetzungen wie z. B. der betriebli-
chen Nutzung zu mindestens 90 % und Einhaltung 
bestimmter Betriebsgrößenmerkmalen bzw. Ge-
winngrenzen (wie bei der Sonderabschreibung) –, 
bis zu 40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten steuerlich gewinnmindernd 
abziehen. Der Abzugsbetrag darf im Jahr der Inan-
spruchnahme und den drei Vorjahren 200.000 € je 
Betrieb nicht übersteigen.  
 
Beispiel: Ein Unternehmer will für seinen Betrieb 
im Jahr 2013 eine Maschine im Wert von netto 
50.000 € anschaffen. Hierfür kann er bereits für 
2012 einen Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 40 
% (= 20.000 €) der Anschaffungskosten in An-
spruch nehmen, der sich in diesem Jahr auch ge-
winnmindernd auswirkt. 
 
Der Unternehmer kann dann die Bemessungsgrund-
lage für die weiteren Abschreibungen und Sonder-
abschreibungen auf 30.000 € vermindern, um die er-
forderliche steuerliche Hinzurechnung auszuglei-
chen. Schafft er im Januar des Jahres 2013 die Ma-
schine an, kann er zusätzlich eine Sonderabschrei-



bung in Höhe von 20 % (= 6.000 €) gewinnmin-
dernd ansetzen. 
 
Unterbleibt die geplante Investition oder ist die be-
absichtigte Anschaffung/Herstellung und die später 
tatsächlich durchgeführte Investition nicht gleichar-
tig, ist die Berücksichtigung des Investitionsabzugs-
betrages in dem Wirtschaftsjahr rückgängig zu ma-
chen, in dem der Abzug erfolgt ist. Dafür werden 
bestandskräftige Bescheide korrigiert und es entste-
hen Zinsaufwendungen.  
 
Anmerkung: Das Niedersächsische Finanzgericht 
hat mit Urteil vom 5.5.2011 entschieden, dass die 
Aufgabe der Investitionsabsicht nach Erlass des 
Steuerbescheides, in dem ein Investitionsabzugsbe-
trag berücksichtigt wurde, ein rückwirkendes Ereig-
nis im Sinne der Abgabenordnung darstellt.  
 
Dies hätte zur Folge, dass eine Vollverzinsung – 
entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung – 
faktisch entfallen würde. Diese Problematik muss 
mittelfristig noch höchstrichterlich geklärt wer-
den. Bis dahin sollten Zinsfestsetzungen bei ge-
änderten Steuerbescheiden wegen ausgebliebener 
Investition angefochten werden. 
 
Nach aktuellen Informationen soll durch das Jah-
ressteuergesetz 2013 die Verzinsungsregelung beim 
Investitionsabzugsbetrag klarer definiert werden. 
	
	
Investitionsabzugsbetrag auch für  
einen betrieblichen Pkw 
 
Die Gewährung eines Investitionsabzugsbetrages 
setzt u. a. voraus, dass der Steuerpflichtige beabsich-
tigt, das begünstigte Wirtschaftsgut in einer inländi-
schen Betriebsstätte des Betriebs ausschließlich oder 
fast ausschließlich betrieblich zu nutzen (= betriebli-
che Nutzung zu mindestens 90 % im Jahr des Er-
werbes und im Folgejahr). Des Weiteren muss der 
Steuerpflichtige das Wirtschaftsgut in den beim Fi-
nanzamt einzureichenden Unterlagen seiner Funkti-
on nach benennen und die Höhe der voraussichtli-
chen Anschaffungs- oder Herstellungskosten ange-
ben. Unter diesen Voraussetzungen kann der Inves-
titionsabzugsbetrag auch für einen betrieblichen 
Pkw in Anspruch genommen werden. Der Nachweis 
der über 90%igen betrieblichen Nutzung ist über ein 
Fahrtenbuch zu führen. 
 
Anmerkung: Wird das Fahrzeug ausschließlich sei-
nen Arbeitnehmern zur Verfügung gestellt – dazu 
zählen auch angestellte GmbH-Geschäftsführer –, 
wird die ausschließliche betriebliche Nutzung vom 
Finanzamt ohne weitere Prüfung anerkannt. Im 
Rahmen des Arbeitsverhältnisses wird jedoch ggf. 
vom Arbeitnehmer ein Sachbezug zu versteuern 
sein. 
	

 
Geschenke an Geschäftsfreunde 
 
Steuerpflichtige bedanken sich i. d. R. für die gute 
Zusammenarbeit am Jahresende bei ihren Ge-
schäftspartnern mit kleinen Geschenken. Solche 
„Sachzuwendungen“ an Personen, die nicht Arbeit-
nehmer des Unternehmers sind – also z. B.  Kunden, 
Geschäftsfreunde usw. – dürfen als Betriebsausga-
ben abgezogen werden, wenn die Kosten der Ge-
genstände pro Empfänger und Jahr 35 € ohne Um-
satzsteuer (falls der Schenkende zum Vorsteuerab-
zug berechtigt ist) nicht übersteigen. Ist der Betrag 
höher oder werden an einen Empfänger im Wirt-
schaftsjahr mehrere Geschenke überreicht, deren 
Gesamtkosten 35 € übersteigen, entfällt die steuerli-
che Abzugsmöglichkeit in vollem Umfang.  
 
Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht 
der Fiskus davon aus, dass es sich um Streuwerbear-
tikel handelt. Hierfür entfällt auch die Aufzeich-
nungspflicht der Empfänger. 
 
Der Zuwendende darf aber Aufwendungen von bis 
zu 10.000 € im Jahr pro Empfänger mit einem Pau-
schalsteuersatz von 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und 
Kirchensteuer) versteuern. Der Aufwand stellt je-
doch keine Betriebsausgabe dar! Er hat den Emp-
fänger von der Steuerübernahme zu unterrichten. 
Davon sind dann auch Geschenke bis zu 35 € betrof-
fen. 
 
 
Geschenke an Arbeitnehmer 
	
Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmer neben 
den üblichen Zuwendungen auch ein Geschenk z. B. 
zum Jahresende überreichen, so kann er eine beson-
dere Pauschalbesteuerung nutzen. Geschenke an 
Mitarbeiter können danach bis zu einer Höhe von 
10.000 € pro Jahr bzw. pro Arbeitnehmer vom Ar-
beitgeber mit 30 % (zzgl. Soli-Zuschlag und Kir-
chensteuer) pauschal besteuert werden. Sie sind al-
lerdings sozialversicherungspflichtig. Der Arbeit-
geber kann die Aufwendungen (für seine Arbeit-
nehmer) als Betriebsausgaben ansetzen. 
 
 
Weihnachtsfeier/Betriebsveranstaltung 
 
Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern bei Be-
triebsveranstaltungen – also z. B. für eine Weih-
nachtsfeier – bis 110 € (kein Bargeld!) einschließlich 
Umsatzsteuer je Veranstaltung und Arbeitnehmer 
steuerfrei zuwenden.  
 
Bei Überschreiten der Freigrenze ist der gesamte 
Betrag dem Lohn hinzuzurechnen und wird somit 
lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig. Die 
Zuwendungen können jedoch durch den Arbeitgeber 



mit 25 % pauschal versteuert werden; dann bleiben 
sie sozialversicherungsfrei.  
 
 
Jahressteuerbescheinigung für Kapitaler-
träge weiter beantragen 
 
Durch die „Abgeltungsteuer“ ist die Einkommens-
teuer auf Kapitalerträge grundsätzlich abgegolten 
und die Steuerpflichtigen könnten ggf. auf die An-
lage KAP (Einkünfte aus Kapitalvermögen) bei ihrer 
Steuererklärung seit 2009 verzichten. Die Banken 
versenden daher Bescheinigungen über die Zinser-
träge aus dem vergangenen Jahr oft nur auf Verlan-
gen. 
 
Für Kapitalanleger ist es in vielen Fällen dennoch 
sinnvoll, bei ihrer Bank eine Jahressteuerbescheini-
gung zu verlangen und diese ihrer Steuererklärung – 
mit der Anlage KAP – beizufügen. Solche Fälle 
können z. B. sein: 
	

 Ein Freistellungsauftrag wurde nicht oder in zu 
geringer Höhe erteilt bzw. ausgeschöpft. Bis zur 
Höhe des Sparer-Pauschbetrages (bei Einzelper-
sonen 801 € und bei Verheirateten 1.602 €) kann 
der Bank ein sogenannter Freistellungsauftrag 
erteilt werden. Zinseinnahmen bis zur Höhe des 
Sparer-Pauschbetrages sind steuerfrei.  

 Der persönliche Steuersatz liegt unter dem Ab-
geltungssteuersatz von 25 % und auf der Anlage 
KAP wird die sogenannte Günstigerprüfung be-
antragt. 

 Steuerpflichtige können die Einbeziehung der 
Kapitalerträge in die Bemessungsgrundlage für 
den Spendenabzug beantragen.  

 Die Ausnutzung von Verlustverrechnungen aus 
privaten Veräußerungsgeschäften soll bean-
sprucht werden. 

 Bei der Berechnung der Abgeltungsteuer durch 
die Bank wurde eine Ersatzbemessungsgrundla-
ge angewandt. 

	

In diesen Fällen ist die Abgabe der Anlage KAP für 
den Steuerzahler freiwillig. Er kann und sollte sich 
die zu viel einbehaltene Steuer zurückholen. 
 
Daneben sind Fälle denkbar, in denen die Finanzäm-
ter die Jahressteuerbescheinigungen im Rahmen der 
Bearbeitung der Steuererklärungen anfordern.  
 
Des Weiteren muss die Anlage KAP u. a. auch bei 
Auslandskonten und -depots oder Zinsen aus Privat-
darlehen, verdeckten Gewinnausschüttungen, Steu-
ererstattungszinsen, Veräußerungsgewinnen aus 
GmbH-Anteilen und Lebensversicherungen ausge-
füllt werden.  
 
Anmerkung: Es empfiehlt sich demnach die Jah-
ressteuerbescheinigungen immer beim Geldinstitut 
anzufordern. 

 
 
Termin Abgeltungsteuer: Bis 15.12.2012 ggf. 
Verlustbescheinigung bei der Bank 
beantragen 
 
Werden mit Aktien, die nach dem 31.12.2008 ange-
schafft wurden, Verluste erzielt, werden diese von 
den Banken automatisch beachtet und vorgetragen. 
Ein Verlustausgleich zwischen den Konten und De-
pots von Ehegatten bzw. unterschiedlicher Banken 
erfolgt nicht. Eine solche Verrechnung kann nur im 
Wege der Veranlagung erfolgen.  
 
Dazu muss der Anleger eine Verlustbescheini-
gung bei der Bank beantragen. Die Verlustbe-
scheinigung für das laufende Jahr ist bis spätes-
tens 15.12.2012 zu verlangen.  
 
Nach Ausstellung einer Verlustbescheinigung wird 
der darin ausgewiesene Verlust nicht wieder in den 
Verlusttopf eingestellt, um eine doppelte Berück-
sichtigung zu vermeiden. Er muss in der Einkom-
mensteuer-Veranlagung geltend gemacht werden. 
 
Anmerkung: Ob eine Verlustbescheinigung bean-
tragt werden soll, hängt von vielen Faktoren ab und 
sollte vorher mit uns besprochen werden! Die Bean-
tragung einer Verlustbescheinigung kann sich u. a. 
empfehlen, wenn im laufenden Jahr Kapitalerträge 
bei Banken erzielt werden, die mit Kapitalertrag-
steuer belastet sind und mit Verlusten bei anderen 
Banken verrechnet werden können.  
 
 
Dauerhafte Aufbewahrung von Unterlagen 
zu den Einkünften aus Kapitalvermögen 
 
Bis 31.12.2008 wurden Zinsen, Dividenden und pri-
vate Veräußerungsgewinne unterschiedlich besteu-
ert. So blieben z. B. private Veräußerungsgewinne 
aus Aktien und Investmentfonds – außerhalb der 
einjährigen Haltefrist – steuerfrei.  
 
Zur Sicherung und zum Beweis der Höhe der An-
schaffungskosten zum Kaufzeitpunkt sollten alle 
Kaufbelege von Wertpapieren sowie die Depotaus-
züge aufbewahrt werden. So kann auch in (ferner) 
Zukunft nachgewiesen werden, zu welchem Kauf-
preis welches Wertpapier zu welchem Zeitpunkt er-
worben wurde.  
 
Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn Wert-
papiere vor dem 1.1.2009 gekauft wurden, deren 
Veräußerungsgewinne steuerfrei bleiben. Aber 
auch beim Wechsel der depotführenden Bank kön-
nen diese Unterlagen erhebliche steuerliche Bedeu-
tung haben. 
	
 



Wegfall der getrennten Veranlagung und 
der besonderen Veranlagung bei Ehegatten 
ab 2013 
 
Durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011 wurden 
die Veranlagungsarten für Eheleute von 7 auf nur 
noch 4 mögliche Veranlagungs- und Tarifvarianten 
reduziert. Ab dem Veranlagungszeitraum (VZ) 2013 
fallen die getrennte Veranlagung mit Grundtarif und 
die besondere Veranlagung mit Grundtarif oder 
Witwensplitting weg. Demnach verbleiben nur noch 
Einzelveranlagung mit Grundtarif, „Sondersplitting” 
im Trennungsjahr, Verwitwetensplitting und 
Zusammenveranlagung mit Ehegattensplitting. 
 
Ehegatten haben ab dem VZ 2013 ein Veranla-
gungswahlrecht zwischen der Einzelveranlagung 
und der Zusammenveranlagung. Die Einzelveran-
lagung ermöglicht nicht mehr die steueroptimie-
rende freie Zuordnung verschiedener Kosten. 
Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen 
und die Steuerermäßigung bei Aufwendungen 
für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, 
haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwer-
kerleistungen werden demjenigen zugerechnet, 
der sie wirtschaftlich getragen hat.  
 
Aus Vereinfachungsgründen lässt die Neufassung 
bei übereinstimmendem Antrag der Ehegatten eine 
hälftige Zuordnung der Aufwendungen zu; in be-
gründeten Einzelfällen reicht jedoch auch der An-
trag des Ehegatten, der die Aufwendungen getragen 
hat, aus.  
 
Die zumutbare Belastung wird bei einzeln veranlag-
ten Ehegatten nach dem Gesamtbetrag der Einkünfte 
des einzelnen Ehegatten bestimmt und nicht wie bei 
der getrennten Veranlagung nach dem Gesamtbetrag 
der Einkünfte beider Ehegatten.  
 
Während Ehegatten bisher ihre bei Abgabe der 
Steuererklärung getroffene Wahl der Veranlagungs-
art bis zur Bestandskraft des betreffenden Steuerbe-
scheids und auch im Rahmen von Änderungsveran-
lagungen beliebig oft ändern konnten, wird künftig 
die Wahl der Veranlagungsart für den betreffenden 
VZ durch Angabe in der Steuererklärung bindend 
und kann für einen VZ nach Eintritt der Unanfecht-
barkeit des Steuerbescheids nur noch dann geändert 
werden, wenn (kumulativ)  
 
 ein die Ehegatten betreffender Steuerbescheid 

aufgehoben, geändert oder berichtigt wird, 
 die Änderung der Wahl der Veranlagung beim 

Finanzamt bis zum Eintritt der Bestandskraft des 
Änderungs- oder Berichtigungsbescheids mitge-
teilt wird und  

 die Einkommensteuer der Ehegatten nach Ände-
rung der Veranlagungsart niedriger ist, als sie 
ohne letztere wäre. 

	
 
 Aufbewahrungsfristen 
 
 Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem 

Schluss des Kalenderjahres, in dem die letzte 
Eintragung in das Buch gemacht, das Inventar, 
die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder 
der Lagebericht aufgestellt, der Handels- oder 
Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt wor-
den oder der Buchungsbeleg entstanden ist.  

 
 Im Einzelnen können nachfolgend aufgezeigte 

Unterlagen nach dem 31.12.2012 vernichtet 
werden:  

 
 Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*: Bücher, Inventa-

re, Bilanzen, Rechnungen und Buchungsbelege 
(Offene-Posten-Buchführung) – d. h. Bücher mit 
Eintragung vor dem 1.1.2003, Bilanzen und In-
ventare, die vor dem 1.1.2003 aufgestellt sind, 
sowie Belege mit Buchfunktion. 

 
 Aufbewahrungsfrist 6 Jahre*: Empfangene Han-

dels- und Geschäftsbriefe sowie Kopien von ab-
gesandten Handels- und Geschäftsbriefen, sons-
tige Unterlagen – d. h. Unterlagen und Lohnkon-
ten, die vor dem 1.1.2007 entstanden sind. 

 
* Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht end-
gültig und soweit Rechtsbehelfs- oder Klageverfah-
ren anhängig sind. 
	
	
Bitte alle Steuerbescheide zur Prüfung 
einreichen 
	
Es mehren sich Fälle, in denen Mandanten uns Steu-
erbescheide nicht rechtzeitig zur Prüfung überlassen, 
z. B. weil das Ergebnis mit der bei der Zusendung 
der Steuererklärung gemachten Prognose überein-
stimmt. 
 
Leider wird dann meistens zu einem späteren Zeit-
punkt, z. B. bei der Bearbeitung der nächsten Steu-
ererklärung, festgestellt, dass zwar das Ergebnis zu-
treffend ist, aber nicht alle hier angebrachten Vorbe-
halte, die nach der Abgabenordnung aufzunehmen 
wären, im Bescheid enthalten sind.  
 
Des Weiteren können durch geänderte Auffassung 
zu den steuerlichen Themen, z. B. durch geänderte 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, Rechtsbe-
helfsmöglichkeiten ausgeschöpft werden. 
 
Wir bitten Sie deshalb, – immer – alle Bescheide 
sofort nach Eingang zur Prüfung an uns weiter-
zuleiten! 



 
 


